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Wien, am 9. August 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Michael Schnedlitz und weitere Abgeordnete haben am 

15. Juni 2022 unter der Nr. 11347/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Personalkosten und Entbürokratisierung Ihres Kabinetts Q2 2022“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3, 7 und 9: 

• Wie viele und welche Mitarbeiter (namentlich) inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte waren im Zeitraum von 01.04.2022 bis 

30.06.2022 in Ihrem Kabinett beschäftigt? (Bitte um getrennte Auflistung nach 

Vertragsbediensteten und Beamten, sowie das Datum des jeweiligen Beginns oder der 

Beendigung der Beschäftigung) 

• Wie viele und welche Mitarbeiter (namentlich) exklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte waren im Zeitraum von 01.04.2022 bis 

30.06.2022 in Ihrem Kabinett beschäftigt? (Bitte um getrennte Auflistung nach 

Vertragsbediensteten und Beamten, sowie das Datum des jeweiligen Beginns oder der 

Beendigung der Beschäftigung) 

• Auf welcher Rechtsgrundlage basierten die Dienstverhältnisse der in den Fragen 1 und 

2 genannten Mitarbeiter in Ihrem Kabinett? 
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• Welche Mitarbeiter des Kabinetts waren im Zeitraum von 01.04.2022 bis 30.06.2022 

direkt beim Bund angestellt? 

• Wurden in Ihrem Kabinett im Zeitraum von 01.04.2022 bis 30.06.2022 Mitarbeiter 

über Arbeitsleihverträge beschäftigt? (Wenn ja, wie viele Mitarbeiter und mit wem 

wurden diese Arbeitsleihverträge geschlossen?) 

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im zweiten Quartal 2022 in meinem 

Kabinett beschäftigt:  

Name Rechtsgrundlage Funktion 

ACHATZ Andreas BDG 1979 Kabinettschef 

DREXLER Iris VBG 1948 Kabinettschef-Stellvertreterin 

GRODER Florian VBG 1948 Fachreferent 

HAINDL Markus BDG 1979 Pressesprecher 

HOMOLA Alexander BDG 1979 Fachreferent 

LACH Clemens VBG 1948 Fachreferent 

LUCKMANN Katharina VBG 1948 Fachreferentin 

MADLMAYR Verena VBG 1948 Fachreferentin 

MLCZOCH Stephan VBG 1948 Kabinettschef-Stellvertreter 

PEHAM Johannes  BDG 1979 Fachreferent 

RADINGER Patrick VBG 1948 
Fachreferent 

seit 01.06.2022 

REISER Christoph VBG 1948 Pressesprecher 

REITER Jasmin  BDG 1979 Fachreferentin 

STOCKER Jennifer VBG 1948 Fachreferentin 

STROHMEIER Gerald VBG 1948 Fachreferent 

THIER Karl VBG 1948 Fachreferent 

VRHOVAC Susanne VBG 1948 
Fachreferentin 

bis inkl. 31.05.2022 
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Darüber hinaus waren im Laufe des zweiten Quartals 2022 insgesamt zwölf Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte in meinem Kabinett beschäftigt, wobei die 

Mitarbeit einer Person am 1. Juni 2022 begann und eine Person ihre Tätigkeit im Kabinett 

mit 31. Mai 2022 beendete. Für eine Person aus diesem Bedienstetenkreis bestand ein 

Arbeitsleihvertrag mit dem Land Niederösterreich, die Dienstverhältnisse der übrigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter basierten auf dem Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 

bzw. dem Vertragsbedienstetengesetz 1948. 

Zu den Fragen 4 und 5: 

• Wie hoch waren die Gesamtkosten im Zeitraum von 01.04.2022 bis 30.06.2022, die 

sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter Ihres Kabinetts inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte ergaben? (Bitte um getrennte 

Auflistung nach Kalendermonat, jeweils zum 23. des Monats) 

• Wie hoch waren die Gesamtkosten im Zeitraum von 01.04.2022 bis 30.06.2022, die 

sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter Ihres Kabinetts exklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter und sonstige Hilfskräfte ergaben? (Bitte um getrennte 

Auflistung nach Kalendermonat, jeweils zum 23. des Monats) 

Die Gesamtkosten, die aus der Beschäftigung aller Kabinettsmitarbeiterinnen und  

-mitarbeiter im zweiten Quartal 2022 entstanden sind, stellen sich wie folgt dar: 

 KBM gesamt 
Exkl. Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter 

und sonstige Hilfskräfte 

April 176.110,15 € 122.774,58 € 

Mai 186.168,72 € 132.594,33 € 

Juni 252.734,72 € 176.968,87 € 

Gesamt 615.013,59 € 432.337,78 € 

Die Summen beinhalten die Kosten, sofern sie bereits abgerechnet wurden. Dienstreisen 

sind nicht inkludiert. 

Zu den Fragen 6 und 8: 

• Wie hoch waren die Gesamtkosten im Zeitraum von 01.04.2022 bis 30.06.2022, die 

sich aus der Beschäftigung aller Personen die in Ihrem Kabinett mit Agenden der 

Öffentlichkeitsarbeit ergaben und mit welchen Aufgaben waren diese betraut? (Bitte 

um getrennte Auflistung nach Kalendermonat, jeweils zum 23. des Monats) 
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• Wie hoch waren die monatlichen Kosten im Zeitraum von 01.04.2022 bis 30.06.2022 

der nicht direkt beim Bund angestellten Mitarbeiter? 

Von einer Beantwortung dieser Fragen wird aus datenschutzrechtlichen Gründen Abstand 

genommen, zumal eine Rückführbarkeit auf die betreffenden Personen nicht 

ausgeschlossen werden kann. 

Zur Frage 10: 

• Wurden in Ihrem Kabinett im Zeitraum von 01.04.2022 bis 30.06.2022 Trainees oder 

sonstige Mitarbeiter von NGOs, lnteressensvertretungen, Unternehmen oder 

Tochterorganisationen, etc. beschäftigt? (Wenn ja, wie viele Mitarbeiter und von 

welcher lnteressensvertretung, welchem Unternehmen, etc. bzw. bitte um genaue 

Aufschlüsselung der Funktion, Rechtsgrundlage und genauen daraus anfallenden 

Kosten) 

Nein. 

Zur Frage 11: 

• Welche Überstunden sind im Zeitraum von 01.04.2022 bis 30.06.2022 angefallen und 

welche Kosten waren damit verbunden? (Bitte um genaue Auflistung nach einzelnen 

Beschäftigten, Funktion, Datum, Kosten, Anzahl, sowie Grund der Überstunden in 

Ihrem gesamten Kabinett) 

Im Zeitraum zwischen April und Juni 2022 sind, sofern sie schon verrechnet wurden, in 

meinem Kabinett insgesamt 270,80 Überstunden angefallen. Die Kosten dafür betragen 

11.778,49 Euro. Eine genaue Auflistung unterbleibt aus datenschutzrechtlichen Gründen. 

Zur Frage 12: 

• Wurden in ihrem Kabinett im Zeitraum von 01.04.2022 bis 30.06.2022 Belohnungen, 

Boni, Abfertigungen, etc. bezahlt? (Bitte um genaue Auflistung nach einzelnen 

Beschäftigten, Funktion, Rechtsgrundlage, Höhe und Grund) 

Im zweiten Quartal 2022 wurden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines 

Kabinetts keine Belohnungen, Boni, Abfertigungen oder ähnliche Zahlungen gewährt. 
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Zur Frage 13: 

• Welche detaillierten sonstigen Kosten sind im Zeitraum von 01.04.2022 bis 30.06.2022 

in Ihrem Kabinett im Zusammenhang mit Personal oder Beratungen angefallen? (Bitte 

um genaue Aufstellung sämtlicher Kosten) 

Es sind keine sonstigen Kosten angefallen. 

 

Gerhard Karner 
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